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BETREFF

Gemeinde Weisenheim am Sand - Bebauungsplan ,Keschde-Berg, sowie Teilanderung des
Bebauungsplanes ,Freizeitpark Ludwigshain, 1. Anderung”
hier: Beteiligung der Behorden sowie Nachbargemeinden gemaB § 4 Abs. 1 BauGB

Beschlussvorschlag:

Die Belange der Stadt Bad Dirkheim werden durch den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans
,Keschde-Berg” sowie Teilanderung des Bebauungsplanes ,Freizeitpark Ludwigshain, 1. Anderung”
nicht beeintrachtigt. Es werden keine Bedenken und Anregungen vorgebracht.

Sollten im weiteren Verfahren die Grundzlge der Planung nicht wesentlich geandert werden, ist eine
erneute Beteiligung nicht erforderlich.

Burgermeisterin/Dezernentin/Dezernent:




Begrindunag:
Die Ortsgemeinde Weisenheim am Sand stellt derzeit den Bebauungsplan ,Keschde-Berg” sowie die

Teildnderung des Bebauungsplanes ,Freizeitpark Ludwigshain, 1. Anderung” auf. Hier soll sowohl fiir
die zukinftige Nutzung der ehemaligen Parkschénke (als Vereinsheim mit Freisitz und
Veranstaltungen), als auch fir die gednderte Nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
LFreizeitpark Ludwighain” mit Parkplatz und Veranstaltungsflache Planungsrecht geschaffen werden.
Als Ziel wurde die Festlegung der Art der baulichen Nutzung als offentliche Grinflache mit der
Zweckbestimmung ,Freizeit und Veranstaltungen” unter Bericksichtigung der bestehenden Gebaude
und baulichen Anlagen beschlossen.

Die Belange der Stadt Bad Durkheim werden von der v. g. Bauleitplanung nicht beeintrachtigt. Es wird
daher empfohlen, gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Keschde-Berg” sowie Teilanderung
des Bebauungsplanes ,Freizeitpark Ludwigshain, 1. Anderung” keine Bedenken oder Anregungen zu
auBern.

Anlagen:
BPlan_Keschde-Berg-mit-Teilaenderung-BPlan-Freizeitpark-Ludwigshain-1.Aend



	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

